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Amt Neverin
- Der Amtsvorsteher –

Gemeinde: Gemeinde Neverin

Beschlussvorlage

Federführend:
Hauptamt

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

VO-35-HA-2014-129
öffentlich
15.12.2014
Petra Niewelt 

Abschluss eines neuen Wegenutzungs-bzw. Konzessionsvertrages 
OT Glocksin
Beratungsfolge:
Status Datum Gremium Zuständigkeit

Öffentlich Gemeindevertretung der Gemeinde Neverin Entscheidung

Sachverhalt:
Abschluss eines neuen Wegenutzungs- bzw. Konzessionsvertrages für den Ortsteil Glocksin 

Mitwirkungsverbot: 

Aufgrund des § 24 (1) Kommunalverfassung ist kein Mitglied des Gremiums von der Beratung und 
Abstimmung ausgeschlossen.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Neverin beschließt auf ihrer heutigen Sitzung den Abschluss eines 
Wegenutzungs- bzw. Konzessionsvertrages für die Gasversorgung Glocksin mit 

__________________________________________________________________________
Begründung:
Die Gemeinde Neverin hat im Bundesanzeiger vom 17.06.2014 ihre Absicht 
bekanntgegeben, einen neuen Wegenutzungs- bzw. Konzessionsvertrag für die 
Gasversorgung im Ortsteil Glocksin, Neubaugebiet, abschließen zu wollen. Die 
Neubrandenburger Stadtwerge und die Rheingas GmbH & Co. KG haben fristgemäß ihr 
Interesse bekundet.
Beide Interessenten wurden daraufhin gebeten, bis zum 30.11.2014 ein entsprechendes 
Angebot für den Neuabschluss des Wegenutzungs- bzw. Konzessionsvertrages abzugeben.
Dieser Aufforderung sind beide Interessenten entsprechend nachgekommen.

Als Anlage zu dieser Beschlussvorlage ist eine Gegenüberstellung beider Angebote 
beigefügt.

Finanzielle Auswirkungen:
Ja

X Nein

Anlagen:
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Auswahlkriterien zur Ausschreibung des Konzessionsvertrages –Gas- 

Gemeinde: Neverin, OT Glocksin 

    
Auswahlkriterien 
    
    

 
Gewic
htung  

 
Auswertung 
neu.sw                                  Rheingas GmbH 

 
1. Sicherheit und Qualität des 
Netzbetriebes    
 
a. Anzahl der in der Region 
beschäftigten Personen 
    
b. Anzahl der Prüfung/Wartung der 
Netze vor Ort (pro Jahr) 
    
c. Angaben zu Maßnahmen zur 
Erhöhung der Netzzuverlässigkeit 
und     
    Netzleistungsfähigkeit   wie 
     
    -Reduzierung der Ausfallzeiten,   
    -Investitionen 

  
     40 

 
 
 
   426 AK / 56 Azubi              20 AK 
 
 
Gesetzl. Vorschriften            Gesetzl. Vorschriften (2 x Jahr) 
DVGW Regelwerk 
 
24 h Netzleitwarte                 24 h Sicherheitsdienst 
24 h Entstörungsdienst 
24 h Rufbereitschaft 
 
Ausfallzeit 0,00 min/a            keine Angaben 
         bzw. 0,001 
 
über 1 Mio €/2015                 nach Bedarf 

 
2. Preisgünstigkeit 
    
a. Höhe und Struktur der  
Netznutzungsentgelte  
   
b. Höhe der Baukostenzuschüsse  
bzw. Anschlusskostenbeiträge 
    
c. Prognose der  
Netznutzungsentgelte  
   
d. Gemeinderabatt 
 

 
     20 

 
 
 
Anlage 3 a und 3 b               keine Netznutzungsentgelte 
(Bundesnetzagentur) 
 
Hälfte von 997,02 €              365,00 € Neuanschlussnehmer 
 
   
Effizienzwert 100 %             Senkung Grundpreis um 10 % 
Regulierungsbehörde          Arbeitspreis nur Kundeninfo 
Arbeitspreis Anlage 3 b    
 
           10 %                                     5 % 

 
3. Verbraucherfreundlichkeit 
 
a. Kundencenter in örtlicher Nähe 
 
b. Reaktionszeiten bei Störungen 
 
c. Reaktionszeit für Anschlüsse 
 

 
     15 

 
Netzservice in NB               Servicezentrum Krakow am See 
Mo – Fr 8-18 Uhr                 sowie Außendienstmitarbeiter 
Sa 9-13 Uhr + Internet      
 
wenige Minuten                   30 min Handlungszeit für den 
                                            Sicherungsdienst 
2-4 Wochen                         1 Woche 
 

 
4. Effizienz 
 
a. Möglichkeiten einer effizienten  
Ressourcennutzung, 
Synergieeffekte,  
 

 
     15 

 
-Geringer Personalbestand  
 durch versorg.artenübergreif. 
 Ausbildung                                       möglich u. ausdrücklich 
-Koordinierte Leitungsverlegung       gewollt 
-Leerrohre bei Investitionen 
-Koordinierte Störungsbeseitig. 
-Koordinierung der Ablesungen 
-Gemeinsame IT-Basis 
-eine Gesamtrechnung 
-Netzservice versorgungsartenübergreif. 
 Koordinierung der Zählerwechsel  
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5. Umweltverträglichkeit 
 
a. Möglichkeit der dezentralen 
Einspeisung von Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen 
 
b. Gebrauch umweltschonender 
Fahrzeuge, 
Naturschutzmaßnahmen bei der              
    Verlegung von  Leitungen 
 
 

 
      
     10 

 
 
-Reduzierung CO2 Emission         - bei Bedarf Anlagen-    
 In Wärmeerzeugungsanlagen         planung und –bau mögl 
                                                       - auch Contracting mögl.  
-Klärgas aus Kläranlage NB 
 wird in Blockheizkraftwerk  
 umgewandelt in Strom+Wärme 
 
Erdgasfahrzeuge erst nach            teilweise flüssiggasbetr. 
Wirtschaftlichkeitsberechnung        Fahrzeuge 
 
Kurze Leasingzeiten sichern        klimaneutrales Flüssiggas 
durchgäng. Einhaltung von          zur Versorgung der Gem. 
Abgasnormen u. geringen            möglich 
Kraftstoffverbrauch 
  

 
6. Konzessionsvertrag 
 

  
liegt im Entwurf vor                       wurde nicht eingereicht 

 

 

Neverin, den 07.01.2015 
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